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Das damalige Schlafgemcach.

e =T -
4 B i & 3 s

)

RIS

=t




Schleiss und Verpfriindung:
alte familidre Rechtsinstrumente

Generationenvertrag im Wandel

Klaus Fellmann

Fir biuerlich geprigte Familien mit
ihren Landwirtschaftsbetrieben — meist
Haus und Scheune aneinandergebaut
und manchmal auch das sogenannte
Stockli» — bildet die Hoftibergabe von
der dlteren zur nichsten Generation
seit jeher ein anspruchsvolle, manch-
mal recht langwierige Herausforderung
und Aufgabe. Dieser Vorgang, oft noch
verbunden mit den sogenannten «Aus-
kiufen» und der familidren Sorge rund
um die Eltern, fiihrte schon friiher zu
neuen Belastungen ihres biduerlichen
Gewerbes und der damit verbundenen
Existenz. Aus diesem Grund wurde
der Zeitpunkt in der Regel recht weit
hinausgeschoben. Ziel war dabei stets,
dass die Eltern auch nach der Liegen-
schaftstibertragung auf den Sohn oder
eine Tochter gemeinschaftlich auf dem
angestammten Familienbesitz verblei-
ben und ihren Lebensabend abgesi-
chert und wiirdig verbringen konnten.

In diesem Zusammenhang stossen wir
friher oder spiter auf den heute nicht
mehr gebrauchten Begriff «Schleiss»
(Mundart Schlies).

Meine Ausfihrungen behandeln nicht
primdr die juristischen Vorgaben, son-
dern beleuchten das Thema aus der
gelebten zwischenmenschlichen und
sozialen Alltags- und Kulturgeschichte
im biduerlichen Raum. Hier entdecken
wir die tragenden moralischen Pfeiler
vergangener und heutiger Zeit.

Schleiss-, beziehungsweise
Schliessrecht

In den einschligigen Dokumenten und
Vertrigen taucht der Begriff Schleiss-
recht nur im obligationenrechtlichen
Sinne von OR Art. 521 ff auf. Interessant
ist die Feststellung, dass Schleiss als
Familienname insbesondere im Kanton
Schwyz hiufig auftaucht.

Der Ausdruck Schleiss meint im en-
geren Sinne Einrdumung eines Wohn-
rechtes mit Nebenleistungen. Ich habe
festgestellt, dass viele Leute der idlteren
Generation meine Frage nach Inhalt
und Sinn dieses Worts entsprechend
richtig beantworten, bei der jingeren
Generation ist es unbekannt.

Der sogenannte Schleiss war gerade
in unserer Region Napfland, Hinter-
land und Entlebuch eine oft vertraglich
festgeschriebene Regelung, die ab An-
fang des 19. Jahrhunderts bis tGber die
Mitte des 20. Jahrhunderts rege ange-
wandt wurde. Wie bemerkt, beinhaltet
er in erster Linie die Einrdumung eines
lebenslinglichen Wohnrechtes. Zum
Wohnrecht kamen von Fall zu Fall wei-
tere Abmachungen — manchmal sehr
detailliert, manchmal nur summarisch
beschrieben — hinzu. Zum Thema habe
ich eine wertvolle Quelle gefunden: ein
Referat des ehemaligen Luzerner Grund-
buchinspektors Dr. Emil Zimmermann,
gehalten an der Generalversammlung
des Luzerner Gemeindeschreiberver-
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bandes anno 1957 in Gelfingen. Es war
gleichsam Standardwerk zur damali-
gen  Gemeindeschreiberpriifung. Thn
habe ich personlich gekannt und im
Zusammenhang mit der Grundbuch-
bereinigung und Grundbucheinfihrung
Dagmersellen um 1970 hochgeschitzt.
Ich zitiere daraus: {Das Wohnrecht nach
Artikel 776 ZGB wird in der Sprache
der Luzerner als Schliis oder Schleiss-
recht benannt. Urspringlich verstand
man darunter ein Nutzniessungsrecht
der uberlebenden Witwe. Spiter wird
vielfach auch das Verpfrindungsrecht
als Schleissrecht bezeichnet.. Es handelt
sich somit um eine Dienstbarkeit mit
der Befugnis im Familiengebidude oder
einem Stockli Wohnung zu nehmen.

Zum  Abschluss dieser rechtlichen
Betrachtungen zitiere ich Art. 524 des
Obligationenrechts: «Der Pfrinder tritt
in hiusliche Gemeinschaft mit dem
Pfrundgeber und dieser ist verpflichtet,
ihm zu leisten, was der Pfriinder nach
dem Wert des Geleisteten und nach
den Verhiltnissen, in denen er bisher
gestanden hat, billigerweise erwarten
darf. Das heisst in erster Linie Woh-
nung und Unterhalt, aber auch Pflege
und Kostentibernahme in Krankheits-
fillen und weitere Nebenleistungen.»

Beispiele

Als junger Notar habe ich 1964 gemiiss
meinen Unterlagen und den Eintragun-

gen im Kaufs-Protokoll der Gemeinde
Dagmersellen (Gemeindearchiv Dag-
mersellen) meinen ersten  entspre-
chenden Vertrag mit der Eigentums-
Ubertragung einer landwirtschaftlichen
Liegenschaft beurkundet. Dort wurde
vereinbart: (NN gewiihrt seinen Eltern
auf Lebzeiten in gesunden und kranken
Tagen Wohnung, Nahrung, Kleidung.
Der Pfrundnehmer verbleibt in Haus-
gemeinschaft mit dem Pfrundgeber. Er
hat Anrecht auf das bisherige Schlaf-
zimmer. Die Kosten fuir Arzt, Spital- und
Kuraufenthalte, auch bei spezialirzt-
licher Behandlung, gehen zulasten des
Pfrundgebers, ebenso die Todes- und
Bestattungskosten. Als Gegenleistung
wurde dem Ubernehmer eine Kaufs-
Restanz von 6800 Franken angerechnet.

Zu diesem Thema bilden die «Hofge-
schichten» des Loalhistorikers Josef
Bucher-Hifliger, Grossdietwil, eine
bemerkenswert wertvolle Fundgrube.

Als Beispiele zitiere ich daraus: Mutter
NN erhilt von ihren Sohnen ihre Woh-
nung, also das Schleissrecht. Die Mutter
wird in gesunden und kranken Tagen
ihre Kleider, Speis und Trank unklagbar
erhalten. Sollte die Mutter aber nicht
zufrieden sein, soll derselben folgen-
de Benutzung zukommen: Hinterstu-
be, gentigend Holz und alle Tage ein
Mass Milch, funf Zentner Kartoffeln,
zwei Zentner Obst, zehn Pfund Anken,
zwei Zentner Mehl und 200 Franken
Sackgeld per Jahr. Ebenso ist sie be-
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Eine Generationenfamilie 1920 vor ihrem Bauernbauts.
Foto Sammlung Hansjorg Gassmeann

rechtigt, vier Hithner zu halten. Wenn
die Gebruder die Liegenschaft verkau-
fen sollten und Frau NN mit dem neuen
Besitzer nicht auskommen konnte,
haben die Gebriider jihrlich 500
Franken zu zahlen fir Schleiss».

Noch ein anderes schones Beispiel:
«Nach dem Tod des Vaters erhilt die
Mutter ein Schliessrecht auf dem Hof,
beschrieben voller Treue und Dank-
barkeit was als Muster fir famililiren
Zusammenhang und Dankbarkeit der
Sohne und Tochter gegentiber der
Mutter gilt».

In meinen Gemeindeschreiberjahren
durfte ich manche landwirtschaftliche
Liegenschaftstibertragung beratend be-
gleiten und in der Folge offentlich
beurkunden. Es kam auch vor, dass

sich ein Vater jahrelang einfach nicht
zur Hoftibergabe an seinen Sohn be-
reit erkliren wollte. So hat mir dessen
Schwiegertochter weinend erklirt, dass
sie diese Situation nicht mehr linger
aushalte. Ich nahm mich der Sache an
und es gluckte dann bald die Unter-
zeichnung einer allseits befriedigenden
Losung.

Gemiss Auskunft des Staatsarchivs
Luzern besteht noch keine quantitative
Forschung nach der Hiufigkeit solcher
Regelungen und Bestimmungen.

Wandel fihrt zu neuen Formen

Familie betrifft uns alle — Uber die
Generationen, Herkunft und sozialen
Schichten hinweg. Zur Bestindigkeit
gehort aber auch der Wandel. Mit der
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Auch nach der Hofiibergabe an die Nachfol-
gegeneration wird die elterliche Mitarbeit im
Landwirtschafisbetrieb geschditzt.

Foto Archiv Hans Marti

Einfithrung der Eidgendssischen Alters-
und Hinterlassenen Versicherung (1949)
und der obligatorischen Kranken- und
Unfallversicherung (KVG 1990) und
dem neuen Krankenversicherungs-
gesetz KVG 1990, mit Erginzungsleis-
tungen und Hilflosenentschidigun-
gen, idnderte sich die Ausgangslage
fast ginzlich. An die Stelle einer tra-
ditionellen familidren Verpflichtung
traten die Sozialleistungen von Bund,
Kanton und Gemeinde, die zu einer
gewaltigen Entlastung des familidren
Haushaltes fuhrten. So habe ich fest-
gestellt, dass ich ab den 1970er-Jahren
regelmissig nur noch Wohnrechte be-
urkundet habe. Meine Ruckfrage beim
Willisauer Grundbuchverwalter Josef
Hifliger, Leiter des Grundbuchamtes
Luzern Ost, bestitigt diese Entwick-

lung. Es seien seit Jahrzehnten kaum
mehr entsprechende Grundbuchein-
trige erfolgt.

Die fritheren Biirgerheime
werden zu zeitgemissen
Alters- und Pflegeheimen

Die Gemeinden haben sich michtig
angestrengt, ihre alten Birgerheime in
zeitgemisse, sehr kompetent und sozial
gefiihrte Alters- und Pflegeheime um-
zuwandeln. Die Heimtaxen sind zwar
eine schwere finanzielle Belastung.
Diese wurden aber durch neue Formen
der Pflegefinanzierung deutlich gemil-
dert. Hier entstanden auch neue, leben-
dige ausserfamiliire Gemeinschaften
und vielseitige segensreiche Angebote
(Aktivierung, Austausch und ein ab-
wechslungsreich  gestalteter Heimall-
tag). Alterswohnungen sind ein be-
liebter und bewihrter Bestandteil
unterschiedlicher Formen von «Wohnen
im Alter». Die Lebenserwartung ist
deutlich angestiegen. Es gilt das Prinzip:
Man soll dem Leben nicht mehr Jahre,
sondern den Jahren mehr Leben geben.

Fazit

Die Beschiftigung mit dem Thema
Schleiss und Verpfriindung bringt sozial-
geschichtlich viele positive und faszi-
nierende Einblicke in frihere Lebens-
formen der Agrargesellschaft. Der
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Alterszentrum Eiche in Dagmersellen: ein aktuelles Beispiel fitr betreutes Wohnen und Pflege

im Alter.

Familiensinn — trotz natiirlicherweise
auch vorkommenden Unstimmigkei-
ten — war tief ausgeprigt. Schleiss und
Verpfrindung wurden durch zukunfts-
taugliche vertragliche Modelle abge-
16st. Die soziale Verantwortung und der
Generationenvertrag sind nach wie
vor bis heute erfreulich lebendig und
spurbar.

Mein Dank geht an Josef Bucher-
Hifliger, Grossdietwil und an das
Staatsarchiv fir die freundliche Mithilfe.

Quellen:

— Kaufs-Protokolle der Gemeinde Dagmersellen

— Lokalhistoriker Josef Bucher-Hifliger, Gross-
dietwil

— Auskiinfte des Staatsarchivs Luzern

— «Der Verpfrindungsvertrag» von Dr. Emil Zim-
mermann, Grundbuchinspektor des Kantons
Luzern, datiert 9.10.1957

Foto Hansjorg Gassmann

Adresse des Autors:
Klaus Fellmann
Kanzleiweg 4

6252 Dagmersellen
klaus.fellmann@raonet.ch

Zum Autor:

Klaus Fellmann, Dagmersellen, aufge-
wachsen in Dagmersellen. Gemeinde-
schreiber und Notar von Dagmersellen
von 1964 bis 1987. Mitglied des Gross-
en Rates 1971 bis 1987, Ratsprisident
1984. Luzerner Regierungsrat (Gesund-
heits- und Sozialdirektor) 1987 bis 1999.
Schultheiss des Standes Luzern 1991
und 1997.

137

Geschichte



	Schleiss und Verpfündung : alte familiäre Rechtsinstrumente : Generationenvertrag im Wandel

